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340 Brenner (zu Art. Nr. 312—316) Cartons zu 24 Brenner per Stück —.40
349 Petit-Beurre / Petit Extra Cartons zu 100 Pakete zu 90—100 g per Paket —.35
350 Militär-Biscuits Cartons zu 50 Port, zu 200 g per Port. —.65
360 Fleischkonserven Cartons zu 50 Port, zu 120 g per Port. 1.15

370 Dosenkäse Cartons zu 100 Port, zu 70 g per Port. —.60

Bemerkungen

Art. Nr. 23 Suppenmehl: Gleiche Zubereitung wie Suppenkonserven. 1 kg ca. 33 Port.
Art. Nr. 300 Taschen-Notportion A: Bis die bisherigen Packungen aufgebraucht sind, wird das Limonadepulver

separat dazu geliefert.
Art. Nr. 312—316: Konserven mit fixfertig zubereiteten Gerichten, die nur noch aufgewärmt werden müssen.

Reinbenzin zu Kochzwecken gegen Gutschein per Liter —.25

Futtermittel

700 Hafer Säcke zu 70 kg per 100 kg 30.—
710 Heu Ballen zu 35—40 kg "per 100 kg 21.—
720 Stroh Ballen zu 35—40 kg "per 100 kg 13.—

* diese Preise sind nicht gültig für Selbstankäufe der Truppe.

Nur für Festungen

110 Backmehl Säcke zu 50 kg per kg —.57
30 Kochsalz Säcke zu 50 kg per kg —.10

Ankäufe im Privathandel der in dieser Preisliste enthaltenen Artikel sind nicht gestattet. Birchermüesli, Stocki-
Kartoffelstock und Knöpfli dürfen nicht an die Armee-Vpf. Mag. und -Depots zurückgeschoben werden; all-
fällige Rückschübe werden nicht gutgeschrieben.

Vorschriften über das Rechnungswesen
der schweizerischen Armee für 1966

Das Verwaltungsreglement für die schweizerische Armee, gültig ab 1. Januar 1966, wird im
Loseblätcer-System mit Schraubenverschluss herausgegeben und enthält folgende Vorschriften:

- Verwaltungsreglement für die schweizerische Armee (VR 66), Regl. 51.3

- Anhang zum Verwaltungsreglement für die schweizerische Armee (VRA 66), Regl. 51.3 /1

- Administrative Weisungen Nr. 1 des Oberkriegskommissariates, Regl. 51.3 / III
- Vorschriften über die Lieferung von Verpflegung

- Geldversorgung der Armee, Regl. 51.3/IV
- Verzeichnis der Gemeinden und Privaten, mit denen das ORK Vereinbarungen für Truppen-

Unterkünfte abgeschlossen hat.

Dem Verwaltungsreglement können folgende zwei Weisungen beigefügt werden:

- Preisliste OKK, gültig ab 1. Januar 1966

- Weisungen betreffend die Meldekarte und die Bescheinigung der Soldtage gemäss Erwerbs-
ersatzordnung, gültig ab 1. April 1964, Regl. 51.3/V

Verpflegungskredit und Richtpreise (durch OKK periodisch veröffentlicht)
Verzeichnis der Waffenpiatzlieferanten (für Dienstleistungen auf Waffenplätzen)

Weisungen für Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO)
Neuausgabe 1. Januar 1966, Regl. 51.23

Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements über die Reparatur des Militärschuhwerks,
gültig ab 1. Juni 1964 (MA 1964/169)

Tankstelllenverzeiclinis des OKK, gültig ab 1. Juli 1965, Regl. 51.3/ II
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